
Aus aller Welt. 

[ ... ] 

– In Dresden wurde am 9. August der Ehrenbeleidigungsprozeß des Schriftstellers Karl May gegen den 

Redakteur Lebius verhandelt, der ergab, daß Karl May nie Räuberhauptmann gewesen sei und nie 

Räubertaten verübt habe. Lebius gab eine Ehrenerklärung ab, worauf Karl May den Strafantrag zurückzog. –  

[ ... ] 
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